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Kinderferienprogramm 2020
Wochenübersicht 01.08. bis 08.08.2020
03.08. – 05.08.20202
Kompaktkurs Einradfahren für Anfänger und Fortgeschritt ene
Treff punkt: Gemeindehalle Jagstzell
Beginn: 8.30 Uhr, Ende: 10.30 Uhr
Kosten: 40 € (Aufwandsentschädigung, Einräder)
Verantwortliche/r: Jochen Bühner (Tel.-Nr. 0176/40523916) 

03.08.2020 – It‘s cool man
Treff punkt: Bahnhof in Jagstzell
Beginn: 10.00 Uhr, Ende: 12.30 Uhr 
Kosten: 3,50 €
Verantwortliche/r: SV Jagstzell, Carina Hauber, 
 Nadine Kurz, Marti na Junker, 
 Tamara Brünnler

03.08.2020 – Porzellan bemalen
Treff punkt: Schule Jagstzell
Beginn: 15.00 Uhr, Ende: 17.00 Uhr 
Kosten: 4,50 €
Verantwortliche/r: Gabi Berner-Wunder 
 und Gabi Frank

04.08.2020 – Musik-Projekt „Jagstzeller Band-Camp
Treff punkt: Jagstaue, oberer Saal
Beginn: 14.00 Uhr, Ende: 18.00 Uhr
Kosten: 2,00 €
Verantwortliche/r: Alexander Latzko
 (Tel.-Nr. 07967/702740, 
 E-Mail: alexander.latzko@web.de)

05.08.2020 – 
Blue-Bot spielerisch Programmieren lernen
Treff punkt: Rathaus Jagstzell
Beginn: 10.00 Uhr, Ende: 12.00 Uhr
Kosten: 3 € (Materialkosten)
Verantwortliche/r:  VHS Ostalb, 
 Dipl.-Ing. Silvia Freitag

06.08.2020 – 
Perlen und Co. Kreati vnachmitt ag
Treff punkt: Hauswirtschaft sschule Jagstzell
Beginn: 13.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr
Kosten: 2,50 € (Materialkosten) 
Verantwortliche/r:  Diana Hauber 
 (Tel.-Nr. 07967/5198869)

08.08.2020 – Kind-Hund-Kurs 
Treff punkt: Bauhof Jagstzell
Beginn: 10.00 Uhr, Ende: 12.00 Uhr
Kosten: 10,00 € 
Verantwortliche/r:  Hundeschule Pfötchen hoch, 
 Sandra Rothenberger
 (Tel.-Nr. 0171/2009071)

08.08.2020 –
Fahrrad-Geschicklichkeitstraining
Treff punkt: Schulhof Grundschule
Beginn: Gruppe 1: 
 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr; 
 Gruppe 2: 
 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr  
Verantwortliche/r: Tobias Brunner und 
 Raphael Gruner
 Tobias Brunner
 (Tel.-Nr. 07967/701847)
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Amtliche
BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Kellerhof“ 
im Entwurf mit Vorhaben- und Erschließungsplanung
Der Gemeinderat der Gemeinde Jagstzell hat am 
27.07.2020 in öffentlicher Sitzung den Entwurf 
vorhabenbezogener Bebauungsplan „Kellerhof“ 

in Jagstzell mit Vorhaben- und Erschließungs-
planung beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen.

Für den Planbereich ist der nachfolgende Lage-
plan des Büros GEOPLAN Vermessungsplanung 
Walter & Partner vom 28.03.2020 maßgebend.

Lageplan vom 28.03.2020 nicht maßstäblich (Verkleinerung)

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans wird mit dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanung vom 07.08.2020 bis einschließlich 
07.09.2020 bei der Gemeindeverwaltung Jagst-
zell während der Öffnungszeiten öffentlich aus-
gelegt.
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen ist der 
Lageplan vom 28.03.2020, sind die Bauzeich-
nungen in der Fassung vom 28.02.2020; die 

Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan sind während der Auslegungsfrist ab-
zugeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Jagstzell, 29.07.2020
Raimund Müller, Bürgermeister

Ausgleichsflächenberechnung, die Begründung 
zum Bebauungsplan und die Abwägung der im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegan-
genen Hinweise und Anregungen.
Während der Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen bei der Gemeindeverwaltung Jagstzell 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift ab-
gegeben werden. Da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die 
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Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans „Lindenmahd IV“ 
Der Gemeinderat der Gemeinde Jagstzell hat am 27.07.2020 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Lindenmahd IV“ in Jagstzell beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 1 BauGB öffent-
lich auszulegen.

Für den Planbereich ist der nachfolgende La-
geplan des Büro Grimm vom 15.07.2020 maß-
gebend.

Lageplan nicht maßstäblich (Verkleinerung)

Der Lageplan über den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans wird vom 07.08.2020 bis ein-
schließlich 07.09.2020 bei der Gemeindever-
waltung Jagstzell während der Öffnungszeiten 
öffentlich ausgelegt.
Ziel der Planung ist die planungsrechtliche 
Schaffung von Wohnbauflächen im unmittel-
baren Anschluss an die rechtskräftig ausgewie-
senen Baugebiete Lindenmahd I, II und III mit 

Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan sind während der Auslegungsfrist 
abzugeben. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.

Jagstzell, 29.07.2020
Raimund Müller, Bürgermeister

dem Ziel eines städtebaulichen Anschlusses an 
die Bebauung „Am Gaisberg“.
Während der Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen bei der Gemeindeverwaltung Jagstzell 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift ab-
gegeben werden. Da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die 
Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmä-
ßig.
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Gemeinde Jagstzell

Satzung über die Veränderungssperre
für das Gebiet des Bebauungsplans Lindenmahd IV

§ 5
Geltungsdauer

Für die Geltungsdauer der Veränderungssper-
re ist § 17 BauGB maßgebend.

Hinweis für Mängel und Geltendmachung 
von Entschädigungsansprüchen:
Nach § 4 Absatz 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.06.2018 (Gbl. S. 221) gilt die Satzung 
- sofern sie unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
oder aufgrund der Gemeindeordnung ergan-
genen Bestimmungen zustande gekommen 
ist - ein Jahr nach dieser Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekom-
men. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

2. der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 43 Gemeindeordnung wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat, oder 
wenn innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet hat, 
oder die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften gegenüber der Gemein-
de unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Auf die Vorschriften des § 27 BauGB über die 
Abwendung des Vorkaufsrechts, des § 27a 
BauGB über die Ausübung des Vorkaufsrechts 
zu Gunsten Dritter sowie des § 28 BauGB 
über das Verfahren und Entschädigung bei 
der Ausübung des Vorkaufsrechts wird hinge-
wiesen.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hin-
gewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 - 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

ausgefertigt
Jagstzell, den 28.07.2020

Raimund Müller
Bürgermeister

Aufgrund von § 14 des Baugesetzbuches in der 
Fassung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), i. V. m. 
§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in der Fassung vom 17. Juni 2020 
(GBl. S. 403) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Jagstzell in öffentlicher Sitzung am 27.07.2020 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Anordnung der Veränderungssperre

Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des 
rechtskräftigen Bebauungsplans „Lindenmahd III“ 
und im künftigen Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Lindenmahd IV“ wird eine Veränderungs-
sperre angeordnet.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Für die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches 
ist der Abgrenzungsplan des Ingenieurbüros Grimm 
vom 15.07.2020, in dem die Grenzen eingetragen 
sind, maßgebend (siehe nebenstehend). Der Ab-
grenzungsplan ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 3
Inhalt und Rechtswirkungen

der Veränderungssperre
(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Verände-

rungssperre dürfen:
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht 

durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden;

2. keine erheblichen oder wesentlich wert-
steigernden Veränderungen von Grundstü-
cken und baulichen Anlagen, deren Ver-
änderung nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig ist, 
vorgenommen werden.

(2) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Ver-
änderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden sind, Vorhaben, von denen die Ge-
meinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren 
Ausführung vor dem Inkrafttreten der Verän-
derungssperre hätte begonnen werden dürfen, 
sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden von der Veränderungssperre nicht 
berührt.

(3) In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann 
von der Veränderungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden, wenn keine überwiegen-
den öffentlichen Belange entgegenstehen. Die 
Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der Ge-
meinde.

§ 4
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung 
in Kraft (§ 16 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Sie kann bei 
der Gemeindeverwaltung Jagstzell, Hauptstraße 6, 
zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen wer-
den.

IMPRESSUM
Jagstzeller Mitteilungen
Jahrgang 55

Amts- und Mitteilungsblatt
der Gemeinde Jagstzell
Erscheinungsweise: wöchentlich
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Gemeindeverwaltung Jagstzell
Hauptstraße 6, 73489 Jagstzell

Verantwortung:
Verantwortlich für alle amtlichen Inhalte, die Sit-
zungsberichte der Gemeindeorgane und die Veröf-
fentlichungen der Gemeindeverwaltung in Jagstzell 
ist Bürgermeister Raimund Müller oder sein Vertreter 
im Amt. Für alle weiteren Inhalte ist der jeweilige 
Auftraggeber verantwortlich.

Satz, Druck und Anzeigen:
Krieger-Verlag GmbH
Postfach 1103, 74568 Blaufelden
Tel. 0 79 53/98 01-0, Fax 0 79 53/98 01 90

Gemeindeverwaltung
E-Mail: sekretariat@jagstzell.de
Zentrale: 0 79 67/90 60-0
Fax: 0 79 67/90 60-25

Ihre Ansprechpartner und Sachgebiete
Frau Benz 90 60-12
Frau Kaptur 90 60-22
Vorzimmer Bürgermeister 
Frau Kurz, Frau Stahl 
und Frau Schneider 90 60-15
Einwohnermeldeamt und Renten

Frau Burger 90 60-15
Standesamt 
Herr Freytag Hauptamt 90 60-16
Herr Förstner
und Frau Haag Kämmerei 90 60-17
Frau Scharfenecker Gemeindekasse 90 60-18
Frau Schlosser Sanierungsgebiet 90 60-27

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag   8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Außerhalb dieser Öffnungszeiten können Termine 
vereinbart werden. Wir bitten Sie, diese beim zustän-
digen Sachbearbeiter vorab telefonisch anzumelden.

Bankverbindung
Kreissparkasse Ostalb
Kto.-Nr. 110 602 422 (BLZ 614 500 50)
IBAN: DE63614500500110602422
BIC: OASPDE6AXXX

VR Bank Ellwangen
Kto.-Nr. 391 262 009 (BLZ 614 910 10)
IBAN: DE31614910100391262009
BIC: GENODES1ELL

www.jagstzell.de
Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die Verwendung geschlechterspezifischer 
Sprachformen verzichtet. Bei allen Bezeichnungen, die 
auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formu-
lierung sämtliche Geschlechteridentitäten.
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Lageplan zur Satzung über die Veränderungssperre und zur Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht (nicht maßstäblich, Verkleinerung)

Gemeinde Jagstzell

Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
im Geltungsbereich der Bebauungspläne Lindenmahd III und Lindenmahd IV
Aufgrund von § 25 des Baugesetzbuches in 
der Fassung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 
3634), i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Jagstzell in öffent-
licher Sitzung am 27.07.2020 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1
Anordnung des Vorkaufsrechts

Zur Sicherung einer geordneten städtebau-
lichen Entwicklung steht der Gemeinde 
Jagstzell ein besonderes Vorkaufsrecht nach 
§ 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB an bebauten und 
unbebauten Grundstücken im Geltungsbe-
reich des rechtskräftigen Bebauungsplans 
Lindenmahd III und im künftigen Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Lindenmahd IV 
zu.

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich

Für die genaue Abgrenzung des Geltungs-
bereiches ist der Abgrenzungsplan des In-
genieurbüros Grimm vom 15.07.2020, in dem 
die Grenzen eingetragen sind, maßgebend 
(siehe oben). Der Abgrenzungsplan ist Be-
standteil dieser Satzung.

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen.
Auf die Vorschriften des § 27 BauGB über die 
Abwendung des Vorkaufsrechts, des § 27a BauGB 
über die Ausübung des Vorkaufsrechts zu Guns-
ten Dritter sowie des § 28 BauGB über das Ver-
fahren und Entschädigung bei der Ausübung des 
Vorkaufsrechts wird hingewiesen.
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewie-
sen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften und nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemein-
de unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

ausgefertigt
Jagstzell, den 28.07.2020

Raimund Müller
Bürgermeister

§ 3
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Sie kann bei der Gemeindeverwaltung 
Jagstzell, Hauptstraße 6, zu den üblichen Öff-
nungszeiten eingesehen werden.
Hinweis für Mängel und Geltendmachung von 
Entschädigungsansprüchen:
Nach § 4 Absatz 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (Gbl. 
S. 221) gilt die Satzung - sofern sie unter Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeinde-
ordnung ergangenen Bestimmungen zustande ge-
kommen ist - ein Jahr nach dieser Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,

2. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach  
§ 43 Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat, oder wenn innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat, oder die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften gegenüber der 
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Der Gemeinderat der Gemeinde Jagstzell hat am 
27.07.2020 in öffentlicher Sitzung beschlossen, 
den Bebauungsplan „Lindenmahd II“ im verein-

fachten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern. 
Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches der 
Bebauungsplanänderung beträgt ca. 3,5 ha.

Die innerhalb des Geltungsbereiches liegenden 
Flurstücke sind in nachstehenden Abgrenzungsplan 
vom 15.07.2020 der Grimm Ingenieure dargestellt.

Öffentliche Bekanntmachung

Änderung des Bebauungsplans „Lindenmahd II“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB

Lageplan nicht maßstäblich (Verkleinerung)

Anlass der Bebauungsplanänderung:
Trotz der beschlossenen 1. Änderung zum Be-
bauungsplan mit Zulassung anderer Dachformen 
und entsprechend angepasster Gebäudehöhen 
kommt es zu einer Vielzahl von Anträgen auf 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans. Die Beurteilung der städtebaulichen 
Vertretbarkeit durch den Gemeinderat gestaltet 
sich äußerst schwierig und bedarf umfangrei-
cher öffentlicher Varianten Frau beim sprechen 
am Grimm dann Einzelfallbetrachtungen.
Deshalb sollen insbesondere die schon für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans „Linden-
mahd III“ gefundenen praktikabler erscheinen-
den Festsetzungen auch auf den 2. Bauabschnitt 
des Bebauungsplans Lindenmahd II Anwendung 
finden.
In kleinerem Umfang sind Anpassungen der Fest-
setzung von „öffentlichen“ und „privaten Grün-
flächen“ aufgrund des tatsächlichen Wege- und 
Grenzverlaufs notwendig.
Die Grundzüge der Planung (Art der Nutzung, 
Maß der baulichen Nutzung, Geltungsbereich, 
Bauweise) werden durch die geplanten Ände-
rungen jedoch nicht berührt

Während dem v. g. Zeitraum wird jedermann die 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung ge-
geben. Innerhalb dieser Frist können unter An-
gabe der vollen Anschrift Stellungnahmen ab-
gegeben werden.
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellung-
nahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der An-
schrift des Verfassers zweckmäßig.
Wir weisen darauf hin, dass keine Umweltprü-
fung stattfindet. Es wird weiter darauf hinge-
wiesen, dass nicht während der Stellungnahme-
frist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag 
auf Normenkontrolle nach § 47 VwGO unzuläs-
sig ist, soweit mit ihm nur Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Beteiligung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.

Jagstzell, 29.07.2020

Raimund Müller
Bürgermeister

Ziel und Zwecke
der Bebauungsplanänderung:
Erleichterte Beurteilung von Genehmigungsfä-
higkeit eingereichter Bauanträge.

Vereinfachtes Verfahren:
Die Änderung des Bebauungsplans im verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB ist nur zu-
lässig, wenn die Grundzüge der Planung nicht 
berührt werden.
Dies ist durch die geplante Änderung hinsicht-
lich der Festlegung von Dachformen und Ge-
bäudehöhen entsprechend der Erdgeschoss 
Fußboden Fertighöhen (EFH) sowie der geplan-
ten Anpassungen im Bereich der Grünflächen 
nicht der Fall.
Entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB werden die 
Bebauungsplanunterlagen einschließlich zeich-
nerischem Teil, textliche Festsetzungen und 
Begründung, gefertigt am 15.07.2020, zur Ein-
sichtnahme für die Öffentlichkeit ausgelegt. Die 
Unterlagen können eingesehen werden: 
vom 17.08.2020 bis einschl. 17.09.2020 wäh-
rend der Öffnungszeiten im Rathaus der Ge-
meinde Jagstzell, Hauptstraße 6, 73489 Jagst-
zell.
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Bekanntmachungen
anderer Stellen –
Weitere Infos

Pkw an Hausmeisterwohnung 
beschädigt
Am Sonntagnachmittag (26.07.2020) 
wurde ein an der Hausmeisterwohnung 
abgestellter Pkw im Bereich der Motor-
haube/Scheinwerfer links vorne durch ei-
nen tiefen Kratzer beschädigt. Der Verur-
sacher wird gebeten sich dringend mit der 
Gemeindeverwaltung Jagstzell, Frau Benz, 
Tel. 906012 in Verbindung zu setzen.
Wenn dies erfolgt, wird von einer Anzeige 
abgesehen. 

Urlaub vor deiner Haustüre -  
Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt so nah?
Tourismus Ostalb führt zu den Sommerferien 
die Kampagne #DeineOstalb – Urlaub vor der 
Haustüre fort. Die Kampagne soll Lust auf die 
Ostalb machen. Die Motiv-Kampagne wird 
primär online auf Facebook und Instagram aus-
gespielt. Der Hashtag #DeineOstalb soll ver-
mitteln: Warum in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute liegt so nah? Denn es lohnt sich, auch 
die nicht so bekannten Orte aufzusuchen und 
die weniger frequentierten Wege auf der Ostalb 
zu entdecken – Spaß und Erholung direkt vor 
der Haustüre.
Passend zur Kampagne bieten der Ostalbkreis, 
OstalbMobil und die Verkehrsunternehmen 
während der Sommerferien das „DuoFerienTi-
cket“ an. Eine Woche lang können für lediglich 
13 Euro zwei Personen (zzgl. Kinder) den ge-
samten OstalbMobil-ÖPNV zur An- und Ab-
reise zu den Sehenswürdigkeiten nutzen. Vom 
Kloster Lorch bis zum Nördlinger Daniel, vom 

in den Kalenderwochen 33 bis 35/2020
Aufgrund der Corona-Situation mit geringem Text- und Anzeigenaufkommen haben 
wir uns entschlossen, dieses Jahr ausnahmsweise drei Wochen Betriebsferien zu ma-
chen. Der Betriebsurlaub des Verlags erstreckt sich in diesem Jahr auf die Kalender-
wochen 33 bis 35

vom 10. bis 28. August 2020.
Wir bitten Sie deshalb um Vormerkung, dass die letzte Ausgabe vor den Betriebsferien 
in der Kalenderwoche 32 und die erste Ausgabe der Mitteilungsblätter nach den Be-
triebsferien in der Kalenderwoche 36 herausgegeben wird. 

Bitte teilen Sie uns deshalb für die Ausgabe in der 32. Woche – vom 3.8. bis 7.8.2020 – 
alle Bekanntmachungen, Termine, Veranstaltungen und Anzeigen bis einschließlich 
4.9.2020 mit.

Krieger-Verlag, Blaufelden

Achtung!  Bitte vormerken!

Bild: © Raphael Reischuk, pixelio.de

Betriebsurlaub des Verlags

Öffentliche Bekanntmachung 

Genehmigung der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Ellwangen in den 
Bereichen Ellwangen-Eggenrot „Traubfeld“ und „Kirchlesäcker 111“ 
sowie in Ellwangen „SpitaIfeld“  
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Er-
lass vom 27.05.2020, Az.: Nr. 21-2511. 1I Ell-
wangen die vom gemeinsamen Ausschuss der 
Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen am 
04.11.2019 beschlossenen 27. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gern. § 6 Baugesetz-
buch (BauGB) genehmigt. 
Maßgebend ist der Plan gefertigt vom Amt für 
Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung der 
Stadt Ellwangen/Jagst vom 18.10.2018. Die  
27. Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
gem. § 6 Abs. 5 BauGB mit dieser Bekanntma-
chung der Genehmigung wirksam.
Jedermann kann den Flächennutzungsplan mit 
Begründung und der zusammenfassenden Er-
klärung während der üblichen Dienststunden 
beim Amt für Stadtentwicklung, Sachgebiet 
Stadtplanung Ellwangen, Spitalstraße 4, Zim-
mer 306, einsehen und Auskunft über deren 
Inhalt erhalten.
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens-und Formvor-

schriften und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolge des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden danach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtlich Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens-und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans 
schriftlich gegenüber der Stadt Ellwangen gel-
tend gemacht worden sind; der Sachverhalt der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen.

Ellwangen (Jagst), den 17.07.2020
Michael Dambacher, Oberbürgermeister

Waldbrandgefahr
Von 01. März bis zum 31. Oktober darf nach 
§ 41 Waldgesetz wegen der Waldbrandgefahr 
in allen Wäldern nicht geraucht werden.
Das gesamte Jahr über dürfen im Wald und im 
Abstand von weniger als 100 Metern davon 
keine brennenden oder glimmenden Gegen-
stände weggeworfen oder unvorsichtig gehand-
habt werden. Außerhalb von dafür vorgesehe-
nen Plätzen dürfen keine Grill- und Lagerfeuer 
gemacht werden.

Flaschen und Gläser können in Wäldern und auf 
Wiesen durch den Brennglaseffekt auch zum 
Brandstifter werden. Sie haben dort im übrigen 
sowieso nichts zu suchen.
Die Gemeindeverwaltung appelliert an alle 
Bürgerinnen und Bürger, durch achtsames 
Verhalten den durch die Umwelt bereits be-
drohten Wald nicht zusätzlich durch ver-
meidbare Brände zu schädigen.
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Alamannenmuseum in Ellwangen bis zum Ko-
cherursprung in Oberkochen oder dem Felsen-
meer bei Bartholomä. Nähere Informationen 
zum Ticket finden Sie unter www.mein-fahr-
moment.de. 
Folgen Sie uns jetzt auf Facebook (facebook.
com/TourismusOstalb/) und Instagram (insta-
gram.com/tourismus_ostalb/) oder besuchen 
Sie unseren neuen Blog www.deine-ostalb.de. 
Die Broschüren erhalten Sie in den Rathäusern 
der Städte und Gemeinden, bei den Tourist-In-
formationen oder können unter www.touris-
mus.ostalbkreis.de heruntergeladen oder ange-
fordert werden.

Folgende Prospekte/Flyer liegen 
im Infoständer des Rathauses  
(1. Stock) zur Mitnahme aus:
• Flyer Pflegekampagne „Herz Plus Ost-

alb“, Informationsmaterialien über 
Pflegeberufe

• Ideen-Wettbewerb „Das Leben leben - 
trotz Einschränkungen“ für Menschen 
mit Behinderung, verlängert bis zum 
30.10.2020

Crailsheim + Dinkelsbühl + Ellwangen

Magisches Dreieck

Alamannenmuseum Ellwangen
Buch „Kleine Klosterkunde“ 
ab sofort im Museumsshop
Im Hinblick auf die bereits in der Karolingerzeit 
erfolgte Klostergründung Ellwangens im Jahr 
764 wird im Museumsshop des Ellwanger Ala-
mannenmuseums ab sofort das Buch „Kleine 
Klosterkunde“ von Holger Vornholt angeboten. 
Ellwangen ist das älteste Benediktinerkloster im 
heutigen Württemberg. Das reich illustrierte 
Buch bietet den optimalen Überblick über die 
Entstehungsgeschichte der Klöster und die Ent-
stehung der christlichen Klosterkultur und de-
ren Ausbreitung in Deutschland und Europa. Der 
Leser erfährt alles Wissenswerte über die Orden 
und deren Gründer sowie das Klosterleben frü-
her und heute. 
Der stabil gebundene, 128-seitige Band aus 
dem Regionalia Verlag kostet 4,95 Euro.

Buch „Hildegard von Bingen - 
Der Mensch im Einklang mit der Natur“ 
ab sofort im Museumsshop
Im Museumsshop des Ellwanger Alamannen-
museums wird ab sofort das Buch „Hildegard 
von Bingen - Der Mensch im Einklang mit der 
Natur“ von Gisela Muhr angeboten. Viele Weis-
heiten und Ratschläge der heiligen Hildegard 
sind hochaktuell. Nach Jahrzehnten der reinen 
Fortschrittsgläubigkeit suchen die Menschen 
Wege, im Einklang und mithilfe der Natur zu 

größerem Wohlbefinden zu gelangen. Hilde-
gards Studien bergen einen beeindruckenden 
Fundus an Ratschlägen zur Heilkunde.
Dieses Buch lässt unter dem Motto „Bewahrtes 
und Bewährtes für Körper und Seele“ Hildegards 
Wissen unmittelbar in konkrete Tipps und Re-
zepte zum praktischen Gebrauch münden. Es 
enthält über 30 Kochrezepte, aber auch viele 

Fasten- und Heilrezepte auf Basis der Kräuter-
kunde und eines ganzheitlichen Ansatzes – und 
konzentriert sich auf Ratschläge, die sich als 
nachweisbar wirksam erwiesen haben. Deren 
Vielzahl lässt den Leser staunen. Der reich illus-
trierte und stabil gebundene, 128-seitige Band 
aus der Ratgeberreihe des Regionalia Verlags 
kostet 4,95 Euro.

Schulnachrichten

Grundschule Jagstzell
Eine gelungene 
Überraschung
zum Schuljahresende
Am letzten Schultag über-

raschte Herr Bürgermeister Müller die Schüle-
rinnen und Schüler mit einem Eis. Die Kinder 
freuten sich riesig über die „Abkühlung“ und 
nahmen diese dankend an. 

Abschied der Viertklässler
Mit einem außergewöhnlichen Gottesdienst am 
letzten Schultag wurden die Viertklässler von der 
Grundschule verabschiedet. Coronabedingt fand 
dieser Gottesdienst mit dem Thema „Glücksmo-
mente“ außerhalb der Öffentlichkeit und auch 
ohne die Schüler der anderen Klassen statt. Statt 
Gesängen lauschte man den Liedern von einer CD 
und dem Keyboardspiel von Anna Latzko.
„Wir fangen an, fröhlich zu sein und dürfen von 
Herzen uns freu´n“ – mit diesen Worten aus 
dem Eingangslied eröffnete Pfarrer Danner den 
Gottesdienst.
Angeregt von einer Geschichte wurden die 
Viertklässler dazu eingeladen, auf die vier ver-
gangenen Schuljahre zurückzuschauen und sich 
an Glücksmomente zu erinnern. „Ein Stück vom 
Glück“ war dann auch der Titel des Liedes, das 
im Anschluss gehört wurde.
Auch in der Bibel sind immer wieder Glücksmo-
mente beschrieben. So las Pfarrer Danner aus 
dem Matthäus-Evangelium „Die Seligpreisungen“.

Bei der Rückschau auf die Grundschulzeit, ins-
besondere auf die letzten zwei Schuljahre, 
fanden die Schülerinnen und Schüler auch etli-
che Gründe zum Danken: bei den Eltern, beim 
Schulteam, bei den Lehrerinnen und Lehrern, bei 
der BFD-Kraft Frau Friedrich, bei Herrn Pfarrer 
Danner und schließlich auch bei ihren eigenen 
Mitschülerinnen und Mitschülern. Auch Herr 
Spath bedankte sich bei den Eltern für die gute, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten 
zwei Jahren. Der Dank an alle wurde einge-
schlossen in das Lied „Sing mit mir ein Hallelu-
ja, sing mit mir ein Dankeschön“.
Frau Scheuermann bedankte sich bei den Schü-
lern ganz herzlich für die vielen schönen 
Glücksmomenten sowie bei den Eltern für die 
offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit in 
den vergangenen Jahren. Mit drei Wünschen 
verabschiedete Frau Scheuermann die Viert-
klässler, wünschte ihnen schöne Sommerferien 
und einen guten Start an ihrer jeweiligen neuen 
Schule.
Elternvertreterin Frau Mack fand im Namen der 
Eltern noch wunderschöne Worte zu vielen 
Glücksmomenten während der Grundschulzeit 
und wünschte allen Kindern mit ihren Eltern 
auch viele Glücksmomente an der neuen Schu-
le.
Bei allen Glücksmomenten wollten die Viert-
klässler aber nicht die schwere Corona-Krise 
vergessen, die die Welt in Atem hält und rich-
teten ihr Schlussgebet an alle von der Pandemie 
betroffenen Menschen in der Welt.
Zum Schluss erbat Pfarrer Danner Gottes Segen 
für die Viertklässler, die die Grundschule ver-
lassen und nach den Sommerferien eine weiter-
führende Schule besuchen werden
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Notdienste

Notfalldienste

Rettungsdienst -
Notfallrettung/Notarzt
Feuerwehr (lebensbedrohliche Notfälle) 112

Notdienste
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117

Notfallpraxis Aalen am Ostalbklinikum
Öffnungszeiten:
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen
an der Virngrundklinik
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst
Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries
(„Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxen oder können aus medizi-
nischen Gründen die Praxis nicht aufsuchen, 
wählen Sie bitte die neue bundeseinheitliche 
Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 
Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr 
bis Donnerstag, 8.00 Uhr, übrige Werktage 18.00 
Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetages)

Schwäbisch Gmünd
(Allgemeiner Notfalldienst) 
Am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd,
Wetzgauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten:
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Schwäbisch Gmünd (Kinder-Notfalldienst)
Am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd, 
Wetzgauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten:
Sonntag, Feiertag 8.00 bis 20.00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst 
über Tel. 07 11/7 87 77 88

Tierärztlicher  
Nacht- und Sonntagsdienst
Praxis Dr. Th. Hofmann
Eichenstr. 16, 74579 Fichtenau-Wildenstein,
Tel. 0 79 62/22 54

Tierschutzverein 
Altkreis Crailsheim
Vogel aus dem Nest gefallen?
Verletztes Tier gefunden?
Tel. 01 60/96 86 27 51

Rufnummern-
Service

Wer-hilft-wem-Büro
Rathaus, Hauptstr. 6, Jagstzell
Tel.  0 79 67/90 60 99
Donnerstag 17.00 Uhr – 18.00 Uhr
(Außerhalb der Büro-Öffnungszeit ist der AB 
geschaltet.)
Einkaufsdienst Tel. 01 52/04 97 55 52

Frauen- und Kinderschutzeinrichtung
des Ostalbkreises (Frauenhaus)
Tel. 0 71 71/24 26

Frauennotruf-Telefon Ellwangen
Montag   9.00 Uhr – 11.00 Uhr und
Freitag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr
Tel. 0 79 61/96 94 49
(Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Mailbox 
geschaltet.)

Telefonseelsorge: 
Gesprächspartner rund um die Uhr
Tel. 08 00/1 11 01 11 oder Tel. 08 00/1 11 02 22

Katholische Sozialstation St. Martin gGmbH
• Häuslicher Pflegedienst
• Alten- und Krankenpflege, Haus- und Famili-

enpflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Betreu-
ungsdienste, Nachbarschaftshilfe, Betreuungs-
gruppen für an Demenz Erkrankte, kostenlose 
Beratung zu allen Fragen der Pflege.

Büro: Ellwangen, Nikolaistraße 12,
Tel. 0 79 61/9 33 99 50

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft – 
Hospizdienst Ellwangen
Mitfühlen – Mittragen – Begleiten
Einsatzleitung: Tel. 01 62/7 64 10 44

Störungsnummern für Strom und Gas
Servicenummern der EnBW ODR 
in Ellwangen
Strom Tel. 0 79 61/93 36-14 01
Gas Tel. 0 79 61/93 36-14 02

Kirchliche 
Nachrichten

Katholische Kirchengemeinden
St. Vitus, Jagstzell
Zur Schmerzhaften Mutter, 
Rosenberg
St. Jakobus, Hohenberg

Pfarrer Martin Danner, Jagstzell
Telefon 07967/280

Pfarramt Jagstzell, Hauptstr. 9, Jagstzell
Telefon 07967/280, Fax 700585

Pfarramt Rosenberg, Haller Str. 3, Rosenberg
Telefon 07967/418, Fax 710009

E-Mail: Martin.Danner@drs.de
 StVitus.Jagstzell@drs.de
 ZurSchmerzhaftenMutter.
 Rosenberg@drs.de
 StJakobus.Hohenberg@drs.de
Homepage: http://se-virngrund.drs.de

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Montag Jagstzell 16.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag Rosenberg 14.30 bis 17.30 Uhr

 

 
    
 

 

Das Pfarrbüro in Jagstzell bleibt vom 06. bis 
einschließlich 27. August 2020 geschlossen. 
Die Vertretung übernimmt das Pfarrbüro 
Rosenberg.

Bitte beachten Sie, dass wegen Urlaub des 
Verlags gewünschte Messbestellungen nur bis 
Dienstag, 04. August, im Pfarrbüro ange-
meldet werden können.

Gedanken
zum Jahresthema
im Monat August
„Kirche eine Bedeutung
geben“

Corona 
Corona ist eine Chance!
Nein, die Wahrheit ist
dass Corona nur den Tod bringt
dass es uns zerstört
dass Corona uns alles nimmt
Ich glaube nicht
dass Corona unsere Rettung ist
dass es uns erweckt
uns entschleunigt
dass Corona durch Distanz zeigt
wie wertvoll Nähe ist
Es ist doch so
dass Corona uns voneinander entfernt
uns in den sozialen Abgrund stürzt
uns vernichtet
dass Corona uns einsam macht
Ich weigere mich zu akzeptieren
dass Corona uns zeigt
worauf es im Leben ankommt
dass wir menschlicher werden
zusammenhalten
aneinander denken
dass wir nachdenken
Es ist doch offensichtlich
dass Corona die neue Pest ist
dass wir alle sterben werden
dass dies unser Ende ist
Es wäre gelogen, würde ich sagen
Corona bringt uns zusammen

Und nun lies den Text von unten nach oben! 
Text von Birgit Rutenberg

Liebe Mitglieder der Kirchengemeinden
unserer Seelsorgeeinheit,
für die Gottesdienste ist keine Anmeldung mehr 
erforderlich. Ausnahme sind besondere Gottes-
dienste. In den kirchlichen Nachrichten werden 
wir jeweils darauf hinweisen.

Wir bitten Sie, die bestehenden Regeln einzu-
halten. Es werden auch weiterhin Ordner an den 
Sonn- und Feiertagen eingeteilt sein.

Pfarramt Rosenberg, Haller Str. 3, Rosenberg
Telefon 07967/418, Fax 710009

E-Mail: Martin.Danner@drs.de
 StVitus.Jagstzell@drs.de
 ZurSchmerzhaftenMutter.
 Rosenberg@drs.de
 StJakobus.Hohenberg@drs.de
Homepage: http://se-virngrund.drs.de

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Montag Jagstzell 16.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag Rosenberg 14.30 bis 17.30 Uhr
Mittwoch Jagstzell 10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag  Rosenberg 10.00 bis 12.00 Uhr
Freitag Rosenberg 10.00 bis 12.00 Uhr
 Jagstzell 10.00 bis 11.00 Uhr
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Freitag, 31. Juli 2020 – 
hl. Ignatius v. Loyola
 18.00 Uhr Rosenkranz in Hohenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
Samstag, 01. August 2020 – 
hl. Alfons Maria v. Liguori
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Rosenberg
Sonntag, 02. August 2020 – 
18. Sonntag im Jahreskreis
 8.30 Uhr Rosenkranz zu Ehren des
   Allerheiligsten Altarsakraments
  in Jagstzell im Vitusheim
  (Marienzimmer)
 9.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
  Ministranten: Amelie I., Katharina G.
  - Anna Hahn, 2. Trauergottesdienst
  - Johannes Schips
  - Josef u. Rosa Schwarz
  - Alois u. Edeltrudis Brenner
Dienstag, 04. August 2020 – 
hl. Johannes Maria Vianney, Pfr. v. Ars
 14.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
Mittwoch, 05. August 2020 
 17.55 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
  Ministranten: Aaron B., Linus B.
  - Josef u. Anna Götz
Donnerstag, 06. August 2020 – 
Fest Verklärung des Herrn
 16.30 Uhr eucharistische Anbetung
  in Jagstzell und ab
 17.30 Uhr stille Anbetung bis 22.30 Uhr
 17.55 Uhr Rosenkranz in Rosenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
Freitag, 07. August 2020 – 
Herz-Jesu-Freitag
 18.00 Uhr Herz-Jesu-Rosenkranz in Jagstzell
 18.00 Uhr Rosenkranz in Hohenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
Samstag, 08. August 2020 – 
Herz-Mariä-Samstag
hl. Dominikus, Ordensgründer
 8.00 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Hohenberg
Sonntag, 09. August 2020 – 
19. Sonntag im Jahreskreis
hl. Theresia Benedikta vom Kreuz 
(Edith Stein) Schutzpatronin Europas
 8.55 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
  im Vitusheim (Marienzimmer)
 9.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
  Ministranten: Jana K., Rene K.

  - Josef Elser u. verst. Angehörige
  - Theresia Klose u. verst. Angehörige
  - Mina u. Ludwig Pfauth u. 
   verst. Angehörige
  - Rosa Walter u. verst. Angehörige

Bericht aus der KGR-Sitzung
vom 21. Juli 2020
(hy) Zur letzten Sitzung vor der 
Sommerpause begrüßte Pfr. Danner 

die Räte im Vitusheim. Nach dem Impuls und 
der Genehmigung des Protokolls der letzten Sit-
zung folgte der Bericht aus dem gemeinsamen 
Ausschuss der Seelsorgeeinheit (SE). 

In Rosenberg hat sich das neue Mesnerteam 
gut eingearbeitet. Der Parkplatz vor der Kirche 
wurde fertiggestellt. An der Kirche sind Dach- 
und Außensanierung erforderlich. Gewählter 
Vorsitzender ist erneut Norbert Leuz. 

In Hohenberg wurde der Kirchenführer fertig-
gestellt. Die kjG hat neue Gruppenleiterinnen 
ausgebildet. Gewählte Vorsitzende ist Claudia 
Schneider. 

Die Verabschiedung von Pfr. Danner ist für  
das Wochenende 3./4. Oktober 2020 geplant. 
Aufgrund der Coronakrise und den daraus resul-
tierenden Beschränkungen und Hygieneverord-
nungen, wird es nicht nur einen zentralen 
Gottesdienst mit zentraler Feier geben, sondern 
verschiedene Termine in den Gemeinden der SE. 
In Jagstzell wird am 3. Oktober 2020 um 17.00 
Uhr ein Gottesdienst mit Stehempfang geplant. 
In Rosenberg wird am 4. Oktober 2020 um 13.00 
Uhr ein Gottesdienst in der Gemeindehalle mit 
anschließendem Beisammensein bei Kaffee und 
Kuchen sein, bevor mit einer Andacht in der 
Hohenberger Jakobuskirche die Feier beendet 
wird. In Kürze findet das Treffen mit dem De-
kanatsreferenten bezüglich der Vakanz der 
Pfarrstelle ab Oktober 2020 statt.

Der Bericht vom Treffen des Beirats des am-
bulanten ökumenischen Hospizdienstes folg-
te. Aktuell unterstützen 24 ausgebildete Ehren-
amtliche, darunter vier Männer, die Familien der 
Sterbenden. Die Stelle der Koordinatorin wird 
von 50 % auf 65 % erhöht. Die nächste Aus-
bildung zum ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter 
beginnt im Januar 2021. Das angebotene Trau-
ercafé bietet den Angehörigen Hilfe in ihrer 
Trauerarbeit und wird gut angenommen. 

Die Ministrantenarbeit wird dem Ausschuss 
Jugend und Familie angegliedert. Ob das Weih-
büschelbinden in diesem Jahr angeboten wer-
den kann, ist noch offen. Minis und ihre Eltern 
wurden angeschrieben und die Resonanz wird 
abgewartet. Der Ausflug der Minis der SE kann 
dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. 

Umfangreich gestaltete sich der Bericht der Kir-
chenpflege: Die Kostenfeststellung der Vitus-
heim-Instandsetzung mit Flachdachsanierung, 
Gipser- und Malerarbeiten, Renovation des Saals 
und Erneuerung der LED-Beleuchtung im ganzen 
Haus blieb mit 121.744 € unter dem Planansatz. 
Ebenfalls unter dem Planansatz blieben die 
Gesamtkosten von 10.600 € für den Blitzschutz 
in der Kita. Wie im Kindergartenvertrag verein-
bart, beteiligt sich die bürgerliche Gemeinde 
hier mit 70 % der Kosten.

In der St. Vitus-Kirche ist nach dem Abzug der 
Fledermäuse im Herbst eine Abdichtung am 
Dachfirst erforderlich. Kleinere aufgetretene 
Mängel in der Kirche werden möglichst zeitnah 
beseitigt.

Vor einer nötigen Renovierung/energetischen 
Sanierung des Pfarrhauses wird eine Bauschau 
mit Architekten und Energieberater durchge-
führt werden. Hierbei werden auch Kostenbe-
rechnung und mögliche Zuschüsse ermittelt. 

Für den Doppelhaushalt 2021/22 muss die An-
meldung besonderer Haushaltsmittel an das 
kirchliche Verwaltungszentrum (KVZ) bis Sep-
tember erfolgen. 

Zum Thema „Errichtung eines Naturkinder-
gartens“ wurden in einem gemeinsamen Ge-
spräch mit Vertretern von KVZ, Kirchengemein-
de, Kindertagesstätte und Kommune eine 
grundsätzliche Einigung erreicht. Am geplanten 
Standort im Riegelhofwald sind noch einige of-
fene Fragen zu klären, die z.B. Ausführung, 
Kostenberechnung, Finanzierung mit Unterhalt, 
pädagogisches Konzept und baurechtliche Ge-
nehmigungen betreffen. Der Kirchengemeinde-
rat stimmt der grundsätzlichen Einrichtung ei-
nes Naturkindergartens, nach Klärung all der 
offenen Fragen, ebenfalls zu.

Parallel dazu, ist beim Bischöflichen Ordinariat 
die Bedarfsanerkennung für eine weitere Krip-
pengruppe erforderlich, da die Krippe der Kita 
St. Vinzenz sehr gut ausgelastet ist und höherer 
Bedarf zu erwarten ist.

Für die Festsetzung der Elternentgelte des 
Kindergartenjahres 2020/21 liegt die Emp-
fehlung der Kirchen und kommunalen Landes-
verbände vor. Mit den Elternentgelten soll ein 
Kostendeckungsgrad von 20 % erreicht werden. 
Aufgrund der Corona-Pandemie wird eine mo-
derate Erhöhung um 1,9 % statt der üblichen  
3 % vorgeschlagen. Diese Erhöhung bleibt da-
mit unter der tatsächlichen Kostensteigerung. 
Das Gremium schloss sich der Empfehlung an. 

Für das Blumenschmuckteam der St. Vitus 
-Kirche konnten drei neue Mitarbeiterinnen 
gewonnen werden. Somit teilt sich ein Team aus 
fünf Frauen diese wichtige Arbeit. 

Mit einem Dank an die Räte 
beendete Pfr. Danner die Sitzung.

Kath. Kirchengemeinde Jagstzell
KATHOLISCHES 
VERWALTUNGSZENTRUM
ELLWANGEN
Für unsere Kindertagesstätte St. Vinzenz in 
Jagstzell suchen wir zur Erweiterung des 
Betreuungsangebots ab 01. September eine 

pädagogische Fachkraft 
(m/w/d) in Vollzeit

Ausführliche Stellenanzeigen finden Sie auf 
unserer Homepage www.se-virngrund.drs.de/ 
stellenausschreibung

Aus der Seelsorgeeinheit:
Liebe Gemeindemitglieder 
unserer Seelsorgeeinheit,
wir möchten uns im Namen von Pfarrer Joseph 
Lubega, Uganda für die vielen und großzügigen 
Spenden ganz herzlich bedanken. Es ist ein Be-
trag von ca. 7.000 € gespendet worden.
Ein herzliches „Vergelts Gott“

Für die Seelsorgeeinheit Virngrund
Pfr. Martin Danner
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Aus dem Dekanat:
Sternwallfahrt
auf den Spuren Philipp Jeningens
Am Sonntag, 30. August lädt die „action spu-
rensuche“ zu einer Sternwallfahrt auf den Spu-
ren Philipp Jeningens ein. Diese tritt an die 
Stelle der traditionellen Fußwallfahrt von Eich-
stätt nach Ellwangen, die bei ihrer 29. Auflage 
wegen Corona nicht durchgeführt werden kann. 
Treffpunkte sind um 13.00 Uhr an vier Kirchen, 
die jeweils rund 8 Kilometer vom Schönenberg 
entfernt sind: Kapelle in Jagstzell-Dankolts-
weiler, Comboni-Kloster Josefstal, Kirche St. 
Nikolaus in Dalkingen und die Kapelle „Zur 
Schmerzhaften Mutter“ in Hirlbach. Auf dem 
Weg zum Schönenberg, der um 16.30 Uhr von 
den vier Pilgergruppen erreicht wird, gibt es 
Stationen zum Thema „Ich glaube an Gott, Vater 
und Schöpfer“. Um 18.00 Uhr beginnt die Pro-
zession zur Ellwanger Basilika St. Vitus, wo um 
19.00 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert wird. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Für Kaffee und 
Kuchen, der nach der Ankunft am Schönenberg 
serviert wird, werden 7 Euro erhoben. Eine vor-
herige Anmeldung ist beim Pfarramt St. Vitus, 
Priestergasse 11, 73479 Ellwangen, Tel. 07961/ 
3535, stvitus.ellwangen@drs.de erforderlich. 
Nähere Infos unter www.action-spurensuche.de.

Meditation am Abend
Die Landpastoral Schönenberg lädt ein zur Medi-
tation: jeweils dienstags, 19.30 bis 20.50 Uhr, 
6 Abende, am 15. September 2020 /  
29. September 2020 / 13. Oktober 2020 /  
3. November 2020 / 24. November 2020 / 
15. Dezember 2020, Thema: „... Zeit für mich 
und meinen Gott...“ Leibübungen helfen uns an-
zukommen, Impulse zum stillen Gebet führen 
zur eigenen Mitte und bereiten zum Sitzen in 
der Stille, Gebetsgebärden und meditative Mu-
sik schließen den Abend ab.
Ort: Hauskapelle, 
1. OG im Tagungshaus Schönenberg.
Kosten: 12,00 € Kursgebühr; mitzubringen: 
warme Socken, Iso-Matte und eine Decke.
Anmeldung bei Frau Michaela Bremer, Telefon 
07961/9249170-12 oder per E-Mail: michaela.
bremer@drs.de

Meditation am Vormittag
Die Landpastoral Schönenberg lädt ein zur 
monatlichen Meditation: jeweils mittwochs, 
9.00 Uhr – 10.00 Uhr, 4 Vormittage, am  
23. September 2020 / 21. Oktober 2020 / 
18. November 2020 / 9. Dezember 2020, 
Thema: „... Zeit für mich und meinen Gott...“ 
Leibübungen helfen uns anzukommen, Impulse 
zum stillen Gebet führen zur eigenen Mitte und 
bereiten zum Sitzen in der Stille.
Ort: Hauskapelle, 
1. OG im Tagungshaus Schönenberg.
Kosten: 8,00 € Kursgebühr; mitzubringen: war-
me Socken, Iso-Matte und eine Decke.
Anmeldung bei Frau Michaela Bremer, Telefon 
07961/9249170-12 oder per E-Mail: michaela.
bremer@drs.de

Evangelische Kirchengemeinde 
Rechenberg
Evang. Kirchengemeinden 
Rechenberg und Weipertshofen
Zum Schloss 3, 74597 Rechenberg

Das Gemeindebüro ist dienstags von 9.00 Uhr 
bis 11.00 Uhr wieder geöffnet. Die derzeitigen 
Regelungen für das Betreten öffentlicher Ein-
richtungen sind zu beachten, wie das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Ab-
standswahrung.

Telefon 07967/306, 
E-Mail: 
pfarramt.rechenberg-weipertshofen@elkw.de

Pfarrer Rainer Oberländer erreichen Sie außer-
halb der Öffnungszeiten sowohl per E-Mail als 
auch per Telefon. Gegebenenfalls können Sie 
auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
hinterlassen. Wir rufen Sie zurück, sobald es 
möglich ist.

Gottesdienste im Innen- und Außenbereich
Gottesdienste werden derzeit im Innen- und 
Außenbereich gefeiert. Auf entsprechende 
Schutzmaßnahmen haben wir ja wiederholt 
hingewiesen und bitten diese zu beachten.
Sitzgelegenheiten sollen möglichst mitge-
bracht werden, eventuell auch Sonnen- und 
Regenschutz. 

Sonntag, 02. August 2020
Sommerpredigtreihe
 9.00 Uhr Kurzgottesdienst in Rechenberg
  (Pfarrer Dürr)
 10.15 Uhr Kurzgottesdienst in Weipertshofen
  (Pfarrer Dürr)

 Das Opfer ist jeweils für die Diakonie bestimmt

Samstag, 08. August 2020
Sommerpredigtreihe
 19.00 Uhr Kurzgottesdienst in Jagstzell
  (Pfarrer Oberländer)
  Das Opfer ist für Aufgaben der ei-

genen Gemeinde bestimmt.

Konfirmationen 
in Rechenberg und in Weipertshofen
An den vergangenen Samstagen wurden in 
Rechenberg auf dem Vorplatz des Kindergar-
tens/Dorfgemeinschaftshaus und in Weiperts-
hofen auf dem Segelflugplatz jeweils zwei Kon-
firmationsgottesdienste nacheinander gefeiert. 
15 Jugendliche wurden konfirmiert, so konnten 
in dieser besonderen Zeit die Gottesdienstbesu-
cher im vorgeschriebenen Maß gehalten wer-
den. Besonders waren auch die Orte. Unter 
freiem Himmel standen die schön geschmück-
ten Altäre, daneben die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden. Das Thema „mutig“ hatten die 
Jugendlichen, zusammen mit Pfarrer Rainer 
Oberländer ausgewählt, welches durchaus eine 
Ansage in der Corona-Zeit sein sollte. „Wir le-
ben in der Glaubensgewissheit, dass Gott uns 
hält und sich niemals von uns trennen wird“, 
führte Pfarrer Oberländer in der Predigt aus: 

„Dieses Gehalten-Sein hilft uns, mutig unser 
Leben zu leben, uns auch einzumischen, wo es 
nötig ist und unseren christlichen Glauben 
weiter zu tragen.“ Musikalisch begleitet wurde 
das Ganze vom Gesangsduo 3Klang und den 
Posaunenchören Rechenberg und Weipertsho-
fen. Es waren sehr stimmungsvolle Konfirmatio-
nen und tolle Orte bei besten Wetterbedingun-
gen, da waren sich die, zum Teil weit her 
gereisten Gäste, sehr einig.

Sommerpredigtreihe zum Thema „Wege“ 
ab 2. August 2020
Wege und das „Unterwegs-Sein“ spielen in der 
Bibel und in der Geschichte Gottes mit seinen 
Menschen eine große Rolle. Immer wieder bre-
chen Menschen der Bibel auf, verlassen ge-
wohnte Pfade und lassen sich auf Gottes Füh-
rung ein, so zum Beispiel Abraham, Mose, Ruth, 
viele Propheten, Petrus, Paulus und viele andere. 
Verschiedenen Weggeschichten spüren wir in 
der Sommerpredigtreihe nach und entdecken, 
wo sich unsere Wege und Erfahrungen mit de-
nen biblischer Personen und Texten kreuzen.

Erprobung
neuer Gottesdienst-Zeiten
Mit der Sommerpredigtreihe einher geht die 
Erprobung einer neuen Gottesdienstzeit und 
zwar wird der spätere Gottesdienst jeweils erst 
um 10.15 Uhr beginnen. Das gibt den Prädikan-
ten und Pfarrer/innen die Gelegenheit, auch 
weitere Strecken zwischen den unterschiedli-
chen Gottesdienstorten fahren zu können. Es ist 
auch daran gedacht, nach den Sommerferien an 
diesem Zeitkonzept festzuhalten, um Taufen 
und Abendmahlsfeiern auch im frühen Gottes-
dienst zu ermöglichen. Außerdem sollen mög-
lichst alle Gottesdienste im Distrikt Süd dann zu 
den selben Zeiten stattfinden, also immer 9.00 Uhr 
und 10.15 Uhr. Die Kirchengemeinderäte wer-
den nach dem Sommer die Erfahrungen disku-
tieren und bewerten. In unseren Gemeinden ist 
vorgesehen dann auch immer (ggf. etwas kür-
zer) nachzuläuten.

Urlaub
Pfarrer Oberländer hat vom 10. August 2020 bis 
2. September 2020 Urlaub. 
Vertretung in dringenden Fällen hat bis 23. Au-
gust 2020 Pfarrerin Julia Glock, Tel. 07962/360;
und vom 24. August bis 2. September 2020 
Pfarrer Konrad von Streit, Tel. 0152/26990032.

Posaunenchor Weipertshofen – 
Ausbildung von Jungbläsern 
Der Posaunenchor Weipertshofen sucht Bläser-
nachwuchs und beginnt deshalb nach den 
Sommerferien mit der Ausbildung einer Jung-
bläsergruppe zu der wir Mädchen und Jungen 
ab 8 Jahren ganz herzlich einladen.

Wer gerne mitmachen und ein Instrument er-
lernen möchte, sollte sich bei Gerhard Trumpp, 
Tel. 07967/6749 oder Frank Hofmann, Tel. 0176/ 
6683022 bis zum 15. August 2020 melden, da-
mit wir einen Termin zum Schnuppern und für 
Informationen vereinbaren können.
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Vereinsmitteilungen

Gesangverein Dankoltsweiler

Reit- und Fahrverein Jagstzell

Die Turniersaison lebt auf 
Endlich ist es so weit! Das HORSE 
SUMMER MEETING findet von Don-
nerstag, 30.07. bis Sonntag, 02.08.2020 
in Jagstzell statt. 

Eine Zusammenkunft von Reiterinnen und Rei-
tern, die sich darauf freuen, ihr Können wieder 
unter Beweis stellen zu dürfen. Diese dürfen 
bislang nur von einer zusätzlichen Person be-
gleitet werden. An den Tagen Samstag und 
Sonntag (01. + 02. August) sind nach der Coro-
na-VO Sport weitere Besucher in begrenzter 
Anzahl auf dem Horse Summer Meeting will-
kommen!

Alle vier Turniertage stehen selbstverständlich 
unter dem Motto #BleibGesund#. Jeder und 
Jede der oder die das Turniergelände betritt, 
wird von einem Team des Reit- und Fahrvereins 
Jagstzell begrüßt und gebeten einen Anwesen-
heitsnachweis auszufüllen. Nach diesem ersten 
Schritt gilt es, für Ihre eigene Sicherheit und 
Gesundheit, den Abstand zu anderen Besuchern 
und Teilnehmern zu beachten und stets eine 
Maske bei sich zu tragen. Möglichkeiten zur 
Desinfektion werden auf dem Gelände ausrei-
chend zu finden sein. Ein weiteres Team des RFV 
Jagstzell betreut und unterstützt sie gerne bei 
Fragen zur Einhaltung des Hygienekonzeptes. 
Damit bei der Einhaltung der Hygieneauflagen 
alles möglichst gelingend ablaufen kann, hofft 
der RFV Jagstzell auf die Mithilfe jedes Einzel-
nen.

Nicht nur Abstand und Hygiene tragen zur Ge-
sundheit bei, sondern auch die passende Ver-
pflegung darf nicht fehlen. Die Familie August 
Wolpert aus Neunheim wird für Ihr leibliches 
Wohl in moderner und vorschriftskonformer Art 
und Weise sorgen. Es gibt die gewohnte Quali-
tät auf die Hand, zum Mitnehmen. Alle Speisen 
werden „to go“ serviert. So kann auch bei Speis´ 
und Trank der Abstand und die Sicherheit aller 
gewahrt werden.

Bei vielen verschiedenen Prüfungen in Dressur 
und Springen kommt keine Langeweile auf und 
es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der 
erste Turniertag ist gefüllt mit Dressurprüfun-
gen der Klassen A bis M*. Anschließend an 
diesen Dressurtag folgen drei Tage Springprü-
fungen pur. Die Schwierigkeitsklassen A(*)(**) 
bis S(*) (mit Siegerrunde) werden in den unter-
schiedlichsten Varianten geprüft. Hierunter 
auch die besonderen Springprüfungen wie das 
„Klaus-Borst-Gedächtnisspringen“ und die 
Qualifikation zur Deutschen-Amateur-Meister-
schaft. Für alle Zuhausegebliebenen werden alle 
Prüfungen des Turniers auch online, unter Clip-
MyHorse.TV, übertragen.

Der Reit- und Fahrverein Jagstzell freut sich
auf ein spannendes Turnierwochenende.



Sportverein Jagstzell
Das Pizza-Team macht Urlaub!
Liebe Gäste,
seit vielen Wochen wurden wir 
trotz Corona-Pandemie durch 

eure Bestellungen und Besuche in der Jagstaue 
kräftig unterstützt. Dafür herzlichen Dank!
Das „Pizza-Team“ macht nun drei Wochen Ur-
laub, den es sich auch redlich verdient hat. Aber 
keine Sorge, wir haben uns entschieden dieses 
Jahr keine Betriebsferien zu machen. 
Am Freitag, 31. Juli bieten wir ab 18.00 Uhr 
Hitzkuchen an. Am 7. August gibt es dann zur 
gleichen Zeit Kurzgebratenes und Salatteller.
Wir bitten euch auch weiterhin einen Platz zu 
reservieren oder die gewünschten Speisen tele-
fonisch (ab 16.00 Uhr unter 8811) vorzubestellen.
Unseren Gästen wünschen wir einen erholsa-
men Urlaub und schönen Ferien, und freuen uns 
auf euren Besuch. Das Team der Jagstaue

Naturschutz ohne Grenzen 

Sabine Günther
Telefon + 49 (0) 7732/92 72 - 17
sabine.guenther@euronatur.org
www.euronatur.org

Seit über 25 Jahren verbinden wir
europaweit Menschen und Natur 
über Ländergrenzen hinweg.
Gerne informieren wir Sie über
unsere Projekte.

Wir sind vom 
10. August bis 26. August 2020

im Urlaub!

Friseur & Kosmetik Groß
Crailsheimer Str. 5, 73489 Jagstzell, Tel. (0 79 67) 61 29

Voranzeige Voranzeige

Nehmen Sie sich eine ✷Auszeit ✷
und besuchen Sie mich in meinem Massagestudio

ANJA ROSSELL (geb. KONLE)
Staatl. anerkannte Sport- und 

Gymnasti klehrerin •  Masseurin
EMS-Trainerin • Sportt herapeuti n

Leistungen:
Schulter-/Nackenmassage  20 Min./20 Euro
Teilkörpermassage  30 Min./30 Euro
Ganzkörpermassage  50 Min./50 Euro

Mörikestraße 8
74597 Sti mpfach

Terminvereinbarung 
unter: 0171/8808739
auszeit@justmail.de

Behandlungen

Keine  Abrechnung  über Rezept

Teilkörpermassage  30 Min./30 Euro
Ganzkörpermassage  50 Min./50 Euro

Keine  Abrechnung  über Rezept

Ich freue m� h 
auf Ihr Ko� en!

und besuchen Sie mich in meinem Massagestudio

3-jähriges 

Jubiläum

Gülti g im gesamten August!!!

5 E Nachlass auf alle

Vergessen Sie nicht, rechtzeitig
Ihre Betriebsferien anzukündigen!



 Gärtnerei – Blumenhaus

Betriebsferien
Montag, 3.8. bis einschl. Samstag, 22.8.2020

74597
Stimpfach-

Randenweiler

BRAND-
MELDETECHNIK

EINBRUCH-
MELDETECHNIK VIDEOTECHNIK

ZUTRITTS-
KONTROLLE

Mitglied im

Genießen Sie Ihren 
Urlaub, wir passen für 
Sie auf.

Telefon: +49 7361 946-990   •   kontakt@telenot.de   •   www.telenot.de

Ihre Service- und 
Sicherheitsgarantien:

 Beratungstermin vor Ort
 Planungsservice
 Absprache mit Behörden und 

Versicherungen
 Montage und Inbetriebnahme
 Wartung und 24h Service

300 m2 neue Ausstellung!

Karlstr. 24–26 · Crailsheim · Tel. 0 79 51/87 87 · www.praxis-bayerlein.de

Praxis     für Physiotherapie &
Naturheilkunde

Naturheilkundliche Behandlung bei Arthrose, Blase/Niere,
 Wechseljahre, Verdauungsstörungen, Stirnhöhlen, Haut,

 Durchblutung, Magen/Darm, Kopfschmerz/Migräne,
Rücken-/Gelenkschmerzen, Schwangerschaftsbeschwerden,
 Allergien, Übergewicht, Diabetes, Entgiftung, Stress, Ängste.

Osteopathie · TCM · Akupunktur · Dorn · Homöopathie
Krankengymnasti k · Manuelle Therapie · Lymphdrainage

Pfl egebereich Ellwangen
Nikolaistraße 12
73479 Ellwangen
Telefon 07961 933995-0
www.sozialstation-martin.de

Werden Sie Teil eines starken

Teams und kommen zu uns!

T

T
T

T

T

T

Angebot gültig vom 30.7. bis 5.8.2020
Solange Vorrat reicht

Marinierte
Rindersteaks 100 g 1,65 H
Marinierte
Holzfällersteaks  100 g –,85 H
Saftige 
Rinderbeinscheiben  100 g –,69 H
Gekochter Schinken  100 g 1,59 H
Rote und
Fleischwurst im Ring 100 g –,89 H

Stuttgarter Schinkenwurst 
und Tiroler 
Schinkenwurst 100 g 1,09 H
Landjäger je Paar 1,25 H
Herzhafte
Zwiebelmettwürstle 100 g 1,35 H
Schwarze im Ring 
und hausgemachter
Fleischsalat 100 g –,90 H

Wir schlachten nur Tiere aus unserer Umgebung HEISSE THEKE

www.metzgerei-wieland.de

T

Fleischwaren Wieland
GmbH & Co. KG

Jagstzell • Crailsheimer Str. 6/1, Telefon 0 79 67/7 10 82 74
Hauptgeschäft Gaildorf · Telefon 0 79 71/63 41


